
Landammann und Regierungsrat des Kantons Uri 

Staatspolitische Kommission 

des Nationalrats (SPK) 

3003 Bern 

19.415 n Pa. lv. Arslan. Den jungen Menschen eine Stimme geben. Aktives Stimm- und Wahlrecht 

für 16-Jährige als erster Schritt ins aktive politische Leben; Vernehmlassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 12. September 2022 unterbreitet die Staatspolitische Kommission des National­

rats (SPK) den Kantonsregierungen den Vorentwurf zu einer Änderung der Bundesverfassung (BV; 

SR 101). Der Entwurf sieht vor, die Bundesverfassung so zu ändern, dass das aktive Stimm- und Wahl­

rechtsalter auf Bundesebene von 18 auf 16 Jahre gesenkt wird. Das Mindestalter für die Wählbarkeit 

in politische Ämter und in das Bundesgericht soll bei 18 Altersjahren belassen werden . Die Vernehm­

lassung dauert bis am 16. Dezember 2022. 

Für die Möglichkeit zur Stellungnahme danken wir Ihnen bestens. Gerne äussern wir uns dazu wie 

folgt : 

Laut Vorlage sollen jugendliche Schweizerinnen und Schweizer auf eidgenössischer Ebene das aktive 

Stimm- und Wahlrecht bereits ab dem Alter von 16 Jahren ausüben können. 

Ein entsprechendes Anliegen auf Kantons- und Gemeindeebene war unlängst Gegenstand einer 

Volksabstimmung im Kanton Uri. Landrat und Regierungsrat empfahlen der Bevölkerung die Annah-

. men. Die Senkung des Stimmrechtsalters wurde von den Urnerinnen und Urnern am 26. September 

2021 mit 68,42 Prozent abgelehnt. Und auch die Zürcherinnen und Zürcher lehnten dasselbe Anlie­

gen am 15. Mai 2022 mit 64,8 Prozent ab. Aufgrund dieser deutlichen Ablehnungen hält der Regie­

rungsrat eine Senkung des Stimmrechtsalters im heutigen Zeitpunkt beim Urner Stimmvolk für chan­

cenlos. 
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Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme und hoffen, Ihnen damit gedient zu haben . 

Altdorf, 22. November 2022 

Im Namen des Regierungsrats 

Der Landammann Der Kanzleidirektor 

7.aL~~ 


